
 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
66  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                L. Uesbeck  -121- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
67  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 M. Konert -122- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
68  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.005 
 
5.1.006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsökologischen Gründen macht die 
Ufergehölzanpflanzungen Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 M. Sch. Temming -123- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
69  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Aus-
führung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 H. Schild  -124- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
70  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 M. Weuler  -125- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
70  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.159 
5.1.211 
 
 
5.1.216 
5.1.165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen werden gestrichen. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsökologischen Gründen macht die 
Uferghölzpflanzung als auch die Heckenan-
pflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
 
 

 
 

^                 M. Weuler1  -126- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
71  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das gepl. LSG verhindert WKA’s nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                  N. Albers -127- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
72  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.018 
5.1.034 
5.1.037 
5.1.039 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.042 
5.1.041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Baumreihen Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 

 
 

^                N. Scharlau  -128- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
73  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.171 
 
 
 
 
 
 
5.1.161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsökologischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Umsetzung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                P. Leuermann  -129- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
74  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
Obstwiese/Grünlandfläche -wie bisher- wird 
durch die Festsetzung nicht eingeschränkt. 
Weitergehende anerkannte betrieblich not-
wendige Entwicklungen können über „Aus-
nahmen“ geregelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 P. Schwieters -130- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
75  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.043 
5.1.060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Heckenanpflanzung und die Baumreihe 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der Festset-
zung können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 P. Werschmöller -131- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
75  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.043 
5.1.060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Heckenanpflanzung und die Baumreihe 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der Festset-
zung können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                P. Werschmöller1  -132- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
76  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                R. Soethe  -133- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
77  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.061 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom- 
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Aus-
führung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen 
Vorgaben einzuhaltenden Beschränkungen 
hinaus wird die Bewirtschaftung und die 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
(u.a. Gartenbau –BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 6) 
in Landschaftsschutzgebieten (LSG) nicht 
behindert.  
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 S. Hallekamp -134- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
78  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.109 
5.1.113 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen machen 
die Heckenanpflanzungen Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzung können die 
Be-lange Berücksichtigung finden. 
 
Es erfolgt eine Textkorrektur dahingehend, 
dass die Maßnahme in „Anpflanzung einer 
Hecke“ -wie im Plan bereits dargestellt- 
geändert wird.  
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit 
und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
 

 
 

^                Sch. Brüning   -135- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
79  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.182 
5.1.183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen machen 
die Baumreihen Sinn. Bei einer evtl. Aus-
führung der Festsetzung können die Be-
lange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^               Seggebodde-Blakert  -136- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
80  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.23 
 
 
 
 
 
5.1.035 
 
5.1.036 
5.1.067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das „LB“ ist im Textteil detailliert beschrie-
ben. Die kartenmäßige Darstellung wird im 
Rahmen der maßstablichen Vorgaben kor-
rigiert. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsökologischen Gründen macht die 
Hecken-/ Ufergehölzanpflanzung Sinn. Bei 
einer evtl. Ausführung der Festsetzung 
können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 St. Hullerum  -137- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
81  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.151 
5.1.152 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.153 
 
5.1.145 
5.1.214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsökologischen Gründen machen 
die beiden Heckenanpflanzung Sinn. Bei 
einer evtl. Ausführung der Festsetzung kön-
nen die Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus landschaftsgestalterischen Gründen 
macht sowohl die Obstbaum- als auch die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
 
 
 

 
 

^                St. Korbeck  -138 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
82  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
Grünlandflächen -wie bisher- wird durch die 
Festsetzung nicht eingeschränkt. 
Weitergehende anerkannte betrieblich 
notwendige Entwicklungen können über 
„Ausnahmen“ geregelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                St. Vincenz H.  -139- 



 
82  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                St. Vincenz H.  -140- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
83  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die 
Freiwilligkeit und die erforderliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Aus-
führung der Festsetzung können die Belan-
ge Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 Th. Reers  -141- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
84  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Abgrenzung 
des Landschaftsplanes wird entsprechend  
der vorgetragenen Bitte korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 v. Oy   -142- 



84  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 v. Oy   -143- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
85  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsökologischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                W. Droste  -144- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
86  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die vorgetragene Alternative wird der 
landschaftsökologischen Bedeutung des 
LB’s nicht gerecht.. 
Die ökologischen Verhältnisse haben sich 
ausweislich verschiedener Begehungen in 
den letzten Jahren weiter gehend positiv 
entwickelt. 
Die forstbetrieblichen Belange werden in 
bisheriger Art und Umfang nicht unzumut-
bar beeinträchtigt. Weitergehende be-
triebswirtschaftlich notwendige und fach-
lich anerkannte Maßnahmen können über 
die „Befreiungsmöglichkeit“ oder im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes 
geregelt werden. 
 

 
 

^                 W. Palz  -145- 



86  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                  W. Palz -146- 



86  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                  W. Palz  -147 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
87  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden beachtet und zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                L. Breuing   -148- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
88  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken können nicht berücksichtigt 
werden. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis sind in der 
betreffenden Textfassung als nicht betroff-
ene Tätigkeiten definiert. Darüber hinaus-
gehende Erfordernisse erlauben eine Be-
freiung nach § 69 LG NRW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 L. Büscher  -149- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
88  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken können nicht berücksichtigt 
werden. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis sind in der 
betreffenden Textfassung als nicht betroff-
ene Tätigkeiten definiert. Darüber hinaus-
gehende Erfordernisse erlauben eine Be-
freiung nach § 69 LG NRW. 
 
 
 
 

 
 

^                 L. Büscher1  -150- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
89  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die Gren-
ze des zur Zeit noch rechtsgültigen Naturs-
chutzgebietes „Berkelaue“ (08.12.2001) 
zurückgenommen. 
 
 
 
 

 
 

^                B. Kreikenberg  -151- 



 
89  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                B. Kreikenberg  -152- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
90  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche in Frage gestellt. 

 
 

^                 H. Wellner  -153- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
91  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange in Frage gestellt 

 
 

^                 D. Schulz  -154- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
92  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange in Frage gestellt. 

 
 

^                 Fr. Herich  -155- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
93  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange in Frage gestellt. 
 
 
 

 
 

^                 Kreulich  -156- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
94  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange in Frage gestellt.. 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 U. Niehues  -157- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
95  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange abgelehnt.  
 
 

 
 

^                 G. Grothues  -158- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
96  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange in Frage gestellt. 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Grothues  -159- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
97  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zu-
lässiger Weise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer 
Existenz noch in ihrer angemessenen Ent-
wicklung gem. § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch 
landschaftliche Belange in Frage gestellt. 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Grothues1  -160- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
98  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.161 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) 
weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und die 
erforderliche Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers hin. Nicht nur aus landschaftsge-
stalterischen Gründen macht die Heckenan-
pflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berück-
sichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 Fr. Volmer  -161- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
99  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich der 
Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die Grenze 
des zur Zeit noch rechtsgültigen Naturschutz-
gebietes „Berkelaue“ (08.12.2001) zurückge-
nommen. 
 
 
 
 

 
 

^                 J. David  -162- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers hin. Aus landschaftsgestal-
terischen Gründen macht die Baumreihe Sinn. 
Bei einer evtl. Ausführung der Festsetzung 
können die Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 U. Gövert  -163- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
101  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die Gren-
ze des zur Zeit noch rechtsgültigen Naturs-
chutzgebietes „Berkelaue“ (08.12.2001) 
zurückgenommen. 
 
 
 
 
 

 
 

^                K. Schulze Hüning  -164- 
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^                K. Schulze Hüning  -165- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
102  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die 
Grenze des zur Zeit noch rechtsgültigen 
Naturschutzgebietes „Berkelaue“ 
(08.12.2001) zurückgenommen. 
 
 
 
 
 

 
 

^                 P. Ahaus  -166- 



102  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt als 
die Ackerfläche, nördlich des Weges, bis auf 
einen Streifen von 15 m entlang seiner 
westlichen Grenze aus der NSG-Planung 
entlassen wird. 
Auf die südliche Fläche kann aus den Vorga-
ben, die den Schutzzweck des NSG’s begrün-
den, nicht verzichtet werden. 
Im übrigen wird die landwirtschaftliche, ord-
nungsgemäße Ackernutzung nicht einge-
schränkt. 
 
 
 

 
 

^                P. Ahaus  -167- 



 
 

Nr. 
Landschaftsplan Rosendahl 

Anregungen / Bedenken 
 

Festsetz.-
Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
103  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die 
Grenze des zur Zeit noch rechtsgültigen 
Naturschutzgebietes „Berkelaue“ 
(08.12.2001) zurückgenommen. 
 
 
 
 

 
 

^               U. Woestmann Sch. Brock  -168- 



103  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers hin. Aus landschaftsge-
stalterischen Gründen macht die Baumreihe 
Sinn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^               U. Woestmann Sch. Brock  -169- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
104  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die 
Grenze des zur Zeit noch rechtsgültigen 
Naturschutzgebietes „Berkelaue“ 
(08.12.2001) zurückgenommen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                M. Baumeister  -170- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
105  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich der 
Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die Grenze 
des zur Zeit noch rechtsgültigen Naturschutz-
gebietes „Berkelaue“ (08.12.2001) zurückge-
nommen. 
 
 
 
 

 
 

^                 M. Benning  -171- 
 



105  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 M. Benning  -172- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
106  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimmung 
mit der LÖBF im Wesentlichen auf die 
Grenze des zur Zeit noch rechtsgültigen 
Naturschutzgebietes „Berkelaue“ 
(08.12.2001) zurückgenommen. 
 
 

 
 

^               M. Schulze Heiling   -173- 
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^               M. Schulze Heiling   -174- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
107  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als eine 
Grenzänderung insbesondere im Bereich 
der Hofräume erfolgt.  
Die NSG-Gebietsgrenze wird in Abstimm-
ung mit der LÖBF im Wesentlichen auf die 
Grenze des zur Zeit noch rechtsgültigen 
Naturschutzgebietes „Berkelaue“ 
(08.12.2001) zurückgenommen. 
Es besteht im Wesentlichen grundsätzliches 
Grünlandumbruchverbot; die bisherige 
ackerbauliche Nutzung kann fortgeführt 
werden. 
 
 

 
 

^                 A. Pago  -175- 
 


